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Die Entscheidung unterstreicht,
dass die Verpflichtung zur Kenn-
zeichnung der Angebote nicht nur
die Wettbewerber untereinander
vor Fälschungen schützt, sondern
auch den Auftraggeber davor, von
einem der Wettbewerber übervor-
teilt zu werden. Die Anforderun-
gen an die Kennzeichnung bei dem
Eröffnungstermin sind zwingend
zu beachten (VK Lüneburg, Be-
schluss vom 18. November 2015,
Az. VgK-42/2015). > BSZ

Infolge einer Rüge teilte der Auf-
traggeber mit, dass den Mitarbei-
tern der Submissionsstelle zwar
„ein weitreichender Fehler“ unter-
laufen sei, er jedoch die Rüge zu-
rückweise. Die Vergabekammer
war der Auffassung, dass die unter-
lassene Kennzeichnung der Ange-
bote denöffentlichenAuftraggeber
dazu berechtige, die Ausschrei-
bung aus wichtigem Grund aufzu-
heben. Dies wurde von der Verga-
bekammer bestätigt.

Die Vergabekammer Lüneburg
hat entschieden, dass die verspäte-
te Kennzeichnung der Angebote
nach dem Eröffnungstermin einen
Vergabeverstoß darstellt. Das gilt
erst recht für die dauerhaft unter-
lassene Kennzeichnung der Ange-
bote.
Bei einemVergabeverfahren von

Rohrleitungs-, Umbau-, An-
schluss- und Oberflächenarbeiten
war bis zum Schlusstermin ledig-
lich ein Angebot abgegeben wor-
den. In der Niederschrift zur An-
gebotsöffnung war die Voreintra-
gung „Lochstempel“ zu finden. Je-
doch war das eingegangene Ange-
bot nicht durch Lochstempel ge-
kennzeichnet worden, es wurde
zur Wertung einem beauftragten
Ingenieurbüro übergeben. Im An-
schluss hat der Auftraggeber fest-
gestellt, dass das Vergabeverfahren
aufgehoben werde, da ein Verstoß
gegen § 14 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 EG
VOB/A festgestellt worden sei. Ein
Vergabevermerk wurde allerdings
nicht gefertigt.

Aufhebungsgrund: Verspätete Kennzeichnung der Angebote

Fehlende Kennzeichnung

Beim Rohrleitungsbau gab es Vergabeprobleme. FOTO DPA
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Vergabekammer Sachsen-Anhalt zum Zuschlag bei Unterschwellenvergaben

Allein der Preis zählt – oder doch nicht?

Um die Vergabe von Bodensanierungs- und Bodenentsorgungsarbeiten gab es Streit. FOTO DPA

Ansicht der Vergabekammer
Sachsen-Anhalt bei der Angebots-
wertung deshalb nur ausschließ-
lich die bekanntgemachten Zu-
schlagskriterien mit der angegebe-
nen Gewichtung berücksichtigen
dürfen. Mangels Bekanntgabe von
Zuschlagskriterien hätte die Ver-
gabestelle hier den Preis zu 100
Prozent beim Zuschlag berück-
sichtigen müssen.
Die Entscheidung der sachsen-

anhaltinischen Nachprüfungsin-
stanz steht in Widerspruch zu der
zweifelhaften Ansicht des Ober-
landesgerichts Nürnberg (Be-
schluss vom 26. Mai 2015 – 1 U
1430/14), die bei fehlender Anga-
be von Zuschlagskriterien im Un-
terschwellenbereich nicht allein
den Preis für maßgeblich hält. Der
Nürnberger Beschluss ist aller-
dings nicht rechtskräftig, weil das
Verfahren beim Bundesgerichts-
hof anhängig ist.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Rechtsanwalt bei Rödl &
Partner in Nürnberg.

rienkatalog bekanntzumachen.
In dem entschiedenen Sachver-

halt hat die Vergabestelle unter
anderem ein wertungsrelevantes
Bewirtschaftungskonzept von den
Bietern gefordert, ohne jedoch nä-
her darzulegen, wie dieses (im
Verhältnis zum Preis) gewichtet
und nach welchen Merkmalen das
Konzept gewertet wird. Der öf-
fentliche Auftraggeber hätte nach

Bekanntgabe von Wertungskrite-
rien besteht auch dann, wenn es
sich um eine funktionale Aus-
schreibung handelt. Es entspricht
insoweit dem Gebot der Klarheit
und Transparenz, dass der öffent-
liche Auftraggeber die für ihn wer-
tungsentscheidenden Gesichts-
punkte ausdrücklich angibt. Des-
halb ist auch bei einer Funktional-
ausschreibung ein Wertungskrite-

tung der Zuschlagskriterien, ohne
die eine transparente Angebots-
wertung nicht erfolgen kann. Die
Zuschlagskriterien müssen klar
und eindeutig angegeben werden
und als solche erkennbar sein, um
die Bieter in die Lage zu verset-
zen, die Vergabeunterlagen im
gleichen Sinne zur verstehen und
vergleichbare Angebote abgeben
zu können. Das Erfordernis der

mögliches – Nachprüfungsverfah-
ren ein. Mit Erfolg.
Nach § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A

soll bei Angeboten, die in die en-
gere Wahl kommen, der Zuschlag
auf das Angebot erteilt werden,
das unter Berücksichtigung aller
Gesichtspunkte, wie zum Beispiel
Qualität, Preis, technischer Wert,
Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Um-
welteigenschaften, Betriebs- und
Folgekosten, Rentabilität, Kun-
dendienst und technische Hilfe
oder Ausführungsfrist als das wirt-
schaftlichste erscheint. Der nied-
rigste Angebotspreis allein ist
nicht entscheidend.
Sollen – wie hier – unterhalb der

EU-Schwellenwerte weitere Zu-
schlagskriterien als der Preis gel-
ten, müssen sie (spätestens) aus
den Vergabeunterlagen ersichtlich
sein, damit die Bieter entscheiden
können, ob eine Angebotsabgabe
erfolgversprechend sein kann.
Hierzu zählt, so die Vergabekam-
mer Sachsen-Anhalt (Beschluss
vom 28. September 2015, Az.: 3
VK LSA 64/15), auch die Gewich-

Eine Vergabestelle hat Boden-
sanierungs- und Bodenentsor-

gungsarbeiten öffentlich nach der
VOB/A ausgeschrieben. Die Aus-
schreibung umfasste Sanierungs-
maßnahmen wie Rückbau, Bo-
denaustausch und Bodenbehand-
lung. Die zu erbringenden Leis-
tungen waren funktional beschrie-
ben. Mit dem Angebot war von
den Bietern unter anderem ein Be-
wirtschaftungskonzept zur biolo-
gischen Bodenbehandlung einzu-
reichen, das in die Bewertung der
Angebote eingehen sollte. Weder
die Bekanntmachung noch die
Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes beinhalteten ausdrück-
liche Zuschlagskriterien.
Nach der Submission informier-

te der öffentliche Auftraggeber den
preislich bestbietenden Unterneh-
mer über seine Nichtberücksichti-
gung: Er habe unter Berücksichti-
gung aller Gesichtspunkte nicht
das wirtschaftlichste Angebot ein-
gereicht. Der preisliche Bestbieter
rügte seinen Ausschluss erfolglos
und leitete ein – in Sachsen-Anhalt
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